
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 nichtöffentlich        öffentlich  
 

Fachbereich/Sg.: 
2.1 

Az.: 
 

Datum: 
16.05.2019 

Vorlage Nr. 
20190119/2.1 

 

Beratungsfolgen  TOP Termin Zuständigkeit Abstimmung 

Bau- und Entwicklungsausschuss Ö 16 23.05.2019 Entscheidung  

 
 
BETREFF 
Bebauungsplan "Kirchgewanne, 2. Teiländerung" der Ortsgemeinde Ellerstadt 
hier: Unterrichtung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1  i.V.m. § 2 Abs. 
1 BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Belange der Stadt Bad Dürkheim werden durch den vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplanes „Kirchgewanne, 2. Teiländerung“ nicht beeinträchtigt. Es werden keine 
Bedenken und Anregungen vorgebracht. 
 
 
 

Bürgermeister/Dezernent: 
 
 



Begründung: 
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kirchgewanne“ wird der Bebauungsplan für den 
Teilbereich eines Grundstückes geändert. 
 
Durch diese Planung werden die Belange der Stadt Bad Dürkheim nicht berührt, es sollen keine 
Bedenken und Anregungen vorgebracht werden.  
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